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Landesbehörden

Verlust eines Dienstausweises

Bekanntmachung der Polizeiinspektion Neubrandenburg

Vom 29. April 2026

Der vom Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Poli-

zei-, Brand- und Katastrophenschutz ausgestellte Dienstausweis 

mit der Nummer 18387, gültig bis 2034, ist in Verlust geraten 

und wird für ungültig erklärt.
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Allgemeinverfügung zum Fangverbot für den 

Schutz des Europäischen Aals

Bekanntmachung des Landesamtes für Landwirtschaft, 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei

Vom 4. Mai 2026

Gemäß § 13 der Küstenfischereiverordnung M-V (KüFVO M-V) 

vom 28. November 2006 (GVOBl. M-V S. 843), zuletzt geändert 

am 21. Januar 2022 (GVOBl. M-V S. 58), wird die Fischereiaus-

übung auf Aal jederzeit widerruflich wie folgt eingeschränkt:

Für die Fischart Aal (Anguilla anguilla) besteht

a) für die Freizeitfischerei im Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 

zum 31. Dezember 2026

b) für die Berufsfischerei im Zeitraum vom 15. September 2026 

bis zum 15. März 2027

ein Fangverbot in den Küstengewässern des Landes Mecklen-

burg-Vorpommern mit der landseitigen Begrenzung nach § 1a 

Absatz 1 Satz 2 des Seefischereigesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 6. Juli 1998 (BGBl. I S. 1791), das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 31 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 

(BGBl. I S. 2752) geändert worden ist. Das Fangen, Anbordbehal-

ten oder Anlanden von Aal ist in dem genannten Zeitraum verbo-

ten. Zufällig gefangene Aale sind unverzüglich mit der gebotenen 

Sorgfalt in das Fanggewässer zurückzusetzen.

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird im öf-

fentlichen Interesse nach § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Ver-

waltungsgerichtsordnung angeordnet.

Zuwiderhandlungen gegen die Allgemeinverfügung können ge-

mäß § 25 Absatz 1 Nummer 22 KüFVO M-V als Ordnungswid-

rigkeit geahndet werden.

Die Allgemeinverfügung nebst Begründung kann beim Landes-

amt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei 

(DSt. Rostock) eingesehen werden. Die Allgemeinverfügung gilt 

am Tage nach der Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger, der 

Anlage zum Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern, als be-

kannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie Widerspruch ein-

legen. Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem die 

Allgemeinverfügung bekannt gegeben worden ist, beim Landes-

amt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei, 

Thierfelderstraße 18, 18059 Rostock zu erheben.
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Bekanntmachung Planfeststellungsbeschluss 

für die L 331, Radwegneubau Burg Stargard 

� Teschendorf, 1. BA

Bekanntmachung des Landesamtes für Straßenbau und 

Verkehr

Vom 4. Mai 2026

I.

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamtes für Straßen-

bau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern vom 24.03.2026, 

Aktenzeichen: 0115-553-14-36-1, ist der Plan für den Neubau 

einer Radverkehrsanlage (RVA) entlang der L 331, gemäß § 17 

Abs. 1 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und § 74 Abs. 1 

Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Mecklenburg-Vorpommern 

(VwVfG M-V) festgestellt worden.

II.

Je eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusam-

men mit einer Ausfertigung der festgestellten und nachrichtlich dar-

gestellten Planunterlagen einschließlich Rechtsbehelfsbelehrung 

in der Zeit vom 18.05.2026 bis einschließlich 01.06.2026 in der 

folgenden Kommunalverwaltung während nachfolgender Zeiten zu 

jedermanns Einsicht öffentlich aus:

Amt Stargarder Land, Mühlenstraße 30 (Rathaus) 

in 17094 Burg Stargard

Montag 8:30 � 12:00 Uhr

Dienstag 8:30 � 12:00 Uhr und 13:30 � 18:00 Uhr


